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Sehr geehrte Damen und Herren, 

der von Ihnen gemäß § 94 SGB V vorgelegte o. g. Beschluss vom 19. Dezember 

2024 über eine Änderung der Richtlinie zur datengestützten 

einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung (DeQS-RL) wird nicht 

beanstandet. 

Es wird auf Folgendes hingewiesen: 

Der o.g. Beschluss zu Teil 2 der DeQS-RL enthält Folgeänderungen zu dem 

Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses vom 19. Dezember 2024 über 

eine Änderung der Richtlinie zur datengestützten einrichtungsübergreifenden 

Qualitätssicherung: Teil 1: Weitere Änderungen zum Erfassungsjahr 2025. 

Dieser Beschluss zu Teil 1 wurde dem Bundesministerium für Gesundheit 

(BMG) jedoch bisher noch nicht nach § 94 SGB V zur Prüfung vorgelegt. Eine 

Bekanntmachung des o.g. Beschlusses zu Teil 2 im Bundesanzeiger kommt erst 

dann in Betracht, wenn auch der Beschluss zu Teil 1 dem BMG nach § 94 

SGB V vorgelegt und dieser nicht beanstandet wurde.  
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Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

Dr. Josephine Tautz 


